
Satzung MECH-A-PALOOZA e.V.

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen “Mech-A-Palooza” . Er soll in das Vereinsregister
eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.".
(2) Der Verein hat seinen Sitz in 34314 Espenau.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins
(1) Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den kulturellen Erhalt von Science-Fiction
rund um pilotierte Laufroboter, lebende Roboter und roboterähnliche Maschinen - in der
Folge kurz als Mech oder Mecha (von griechisch μῆχος mechos) bezeichnet - zu fördern und
zu unterstützen. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch

● den Aufbau und die Pflege umfassender Sammlungen von Mecha Memorabilia, um
deren kulturelles Erbe zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

● die Durchführung von Ausstellungen, Veranstaltungen und Bildungsprogrammen, um
das Wissen über Mecha zu verbreiten und das Verständnis für ihre historische
Bedeutung, ihre künstlerische Gestaltung und ihren Einfluss auf die Popkultur zu
fördern.

● den Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen Sammlern, Enthusiasten,
Künstlern, Experten und Institutionen, um das Wissen und die Leidenschaft für
Mecha zu erweitern und zu vertiefen.

● den Schutz und Erhalt von Mecha Memorabilia durch Restaurierung, Konservierung
und archivarische Dokumentation.

● die Förderung der Sammler*innen-Community durch die Ermöglichung von
Informationsaustausch, Diskussionen, Treffen und Aktivitäten, um die Leidenschaft
für Mecha zu teilen und zu fördern.

● die enge Zusammenarbeit mit Herstellern, Lizenzgebern und anderen Partnern, um
den Austausch von Informationen, die Förderung von und die Zusammenarbeit für
Sonderveranstaltungen zu erleichtern.

(3) Der Verein ist politisch, weltanschaulich und konfessionell neutral.
(4) Der Verein versteht sich als Verbindung und Mittler zwischen den einzelnen Mitgliedern,
außerdem nimmt er die Kontakte auf nationaler und internationaler Ebene zu
gleichgesinnten Vereinigungen wahr.
(5) Der Mech-A-Palooza e.V. erstrebt keinen wirtschaftlichen Gewinn.
(6) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.
(7) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede (natürliche) Person werden.
(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter*innen zu stellen.
Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung
des Antrags muss er gegenüber der antragstellenden Person nicht begründen.
(3) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige
Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern
auf Lebenszeit ernennen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.
(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit
einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein
ausgeschlossen werden, wenn es a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des
Vereins in schwerwiegender Weise schädigt oder b) mehr als drei Monate mit der Zahlung
seiner Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher
Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht eingezahlt hat. Dem
Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des
Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher
mitzuteilen.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an
gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und
Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.
(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere
regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das
Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen.

§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge
(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden monatlichen Mitgliedsbeitrag zu
entrichten.
(2) Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge wird von der
Mitgliederversammlung festgelegt.
(3) Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den Mitgliedsbeiträgen befreit.
(4) Einem Mitglied, das unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten ist, kann der
Beitrag gestundet oder für die Zeit der Notlage ganz oder teilweise erlassen werden. Die
Stundung oder der Erlass von Beiträgen ist spätestens vier Wochen vor Fälligkeit unter
Angabe von Gründen schriftlich gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand zu
beantragen, der innerhalb von vier Wochen über den Stundungs- oder Erlassantrag
entscheidet.
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§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, seiner/ihrer Stellvertretung und dem/der
Kassenwart*in.
(2) Die Vorstandsmitglieder vertreten den Verein jeweils allein.
(3) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.

§ 9 Aufgaben des Vorstands
Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins gemäß §8 und die Führung
seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der
Aufstellung der Tagesordnung,
b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,
c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts
d) die Aufnahme neuer Mitglieder.

§ 10 Bestellung des Vorstands
(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von
zwei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins
sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die
Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung
ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seiner/ihrer
Nachfolge im Amt.
(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden
Mitglieder des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers
durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.

§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands
(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden durch den/die
Vorsitzende/-n, bei dessen/deren Verhinderung von seiner/ihrer Stellvertretung, einberufen.
Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seiner/ihrer
Stellvertretung.
(2) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist durch den/die
Protokollführer*in sowie dem/der Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung von
seiner/ihrer Stellvertretung oder einem anderen Mitglied des Vorstands zu unterschreiben.
Digitale Unterschriften sind ausdrücklich zulässig.
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§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden
Angelegenheiten:
a) Änderungen der Satzung,
b) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge,
c) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus dem
Verein,
d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,
e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,
f ) die Auflösung des Vereins.

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung
(1) Zur Mitgliederversammlung wird durch den/die Vorstandsvorsitzende/-n unter Angabe
der vorläufigen Tagesordnung mindestens zwei Wochen vorher schriftlich eingeladen. Dies
ist ausdrücklich auch per E-Mail möglich. Sie tagt so oft es erforderlich ist, in der Regel
einmal im Jahr.
(2) Die Mitgliederversammlung kann auch im Wege der elektronischen Kommunikation (z.B.
per Telefon oder Videokonferenz) oder in einer gemischten Versammlung aus Anwesenden
und Videokonferenz/anderen Medien/Telefon durchgeführt werden. Ob die
Mitgliederversammlung in einer Sitzung oder im Wege der elektronischen Kommunikation
oder in einer gemischten Versammlung aus Anwesenden und Videokonferenz/anderen
Medien/Telefon durchgeführt wird, entscheidet der Vorstand.
(3) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens
eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der
Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur
Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der
Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die
eine Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des
Vereins zum Gegenstand haben.
(4) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es
das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird durch den/die Vorsitzende/-n des Vorstands, bei
dessen/deren Verhinderung von seiner/ihrer Stellvertretung und bei deren Verhinderung von
einer durch die Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleitung geleitet.
(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller
Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet,
innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen
Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
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(3) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der
Stimmen der anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat/keine Kandidatin die
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen mehreren
Kandidat*innen ist eine Stichwahl durchzuführen. Beschlüsse über eine Änderung der
Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über die Änderung des
Zwecks oder die Auflösung des Vereins der Zustimmung von drei Vierteln der anwesenden
Mitglieder.
(4) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein
Protokoll zu fertigen, welches durch die Protokollführung und die Versammlungsleitung zu
unterschreiben ist. Digitale Unterschriften sind ausdrücklich zulässig.

§ 15 Kassenprüfung
(1) Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung
des Vereins gewählte Kassenprüfer geprüft.
(2) Aufgabe der Kassenprüfer ist die Prüfung der Finanzbuchhaltung und Finanzverwaltung
sowie der Kassen des Vereins und evtl. bestehender Untergliederungen. Die Kassenprüfer
sind zur umfassenden Prüfung der Kassen und des Belegwesens in sachlicher und
rechnerischer Hinsicht berechtigt und verpflichtet.
(3) Den Kassenprüfern ist vom Vorstand umfassend Einsicht in die zur Prüfung begehrten
Vereinsunterlagen zu gewähren. Auskünfte sind ihnen zu erteilen. Die Vorlage von
Unterlagen sowie Auskünfte können nicht verweigert werden.
(4) Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung schriftlich Bericht über das
Ergebnis ihrer Prüfhandlungen und empfehlen dieser ggf. in ihrem Prüfbericht die Entlastung
des Vorstandes. Der Prüfbericht der Kassenprüfer ist dem Vorstand spätestens drei Wochen
vor dem Termin der Mitgliederversammlung vorzulegen. Der Prüfbericht muss einheitlich
sein, er darf keine abweichenden Meinungen von Kassenprüfern enthalten.
(5) Werden keine Kassenprüfer gewählt, so erfolgt die Prüfung der Finanzbuchhaltung und
der Geschäftsführung des Vereins durch einen vom Vorstand beauftragten, auf Vereinsrecht
und Vereinssteuerrecht spezialisierten Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer.

§ 16 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen
(1) Der Verein kann nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von
drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen aufgelöst werden. Stimmenthaltungen
bleiben unberücksichtigt.
(2) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der/die Vorsitzende des Vorstands und
seine/ihre Stellvertretung gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidator*innen, falls die
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.
(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das gesamte Vermögen des Vereins an
die Stiftung TECHNOSEUM Mannheim zur Verwendung für die Zwecke der Stiftung.
(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die
Rechtsfähigkeit entzogen wurde.
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§ 17 Salvatorische Klausel
Sollten irgendwelche Regelungen oder Absätze dieser Satzung unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Festlegungen nicht berührt; die Satzung
behält damit ihre Gültigkeit.
Redaktionelle Änderungen, die durch gesetzliche Vorgaben oder gerichtliche Auflagen
notwendig werden, kann der Vorstand auch ohne Zustimmung der Mitgliederversammlung
vornehmen. Die Mitglieder sind davon aber in geeigneter Weise zu informieren.

Neu gefasst gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 29.02.2024.
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